
 

Beilage 701/2012 zu den Wortprotokollen des Oö. Landtags 
XXVII. Gesetzgebungsperiode   

 

 

 

Bericht 

des Bauausschusses 

betreffend 

eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die 

Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung 

 

 

[Landtagsdirektion: L-14026/1-XXVII, 

miterledigt Beilage 672/2012] 

 

 

I. Anlass und Inhalt der Vereinbarung 

 

1. Die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 

Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates wurde am 4. April 

2011, ABl. Nr. L 88, S 5, veröffentlicht. Der Großteil der Bestimmungen entfaltet seine 

Wirkung gemäß Art. 66 und 68 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ab dem 1. Juli 2013. Bis 

zu diesem Zeitpunkt sind auch die nationalen Voraussetzungen zur Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu schaffen. Im Auftrag der Länder ersuchte daher die 

Verbindungsstelle der Bundesländer am 31. Mai 2011 das Österreichische Institut für 

Bautechnik (OIB), im Rahmen der (beim OIB eingerichteten) Länderexpertengruppe für 

Fragen der Marktüberwachung von Bauprodukten Entwürfe für die Änderung der 

"Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen (Umsetzung 

der EG-Bauproduktenrichtlinie)" sowie über die "Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 

Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten" auszuarbeiten.  

 

2. Während die Richtlinie 89/106/EWG zu ihrer Wirksamkeit der Umsetzung in nationales Recht 

bedurfte, ist die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gemäß Art. 288 AEUV unmittelbar in den 

Mitgliedsstaaten anzuwenden. Die Wiederholung des Inhalts einer Verordnung in nationalen 

Rechtsbestimmungen ist grundsätzlich unzulässig. Daraus folgt, dass ein Teil des nationalen 

Bauproduktenrechts entfallen kann bzw. entfallen muss. Vor diesem Hintergrund und um die 

Übersichtlichkeit der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG zum Bauproduktenrecht zu 

erhöhen, werden nunmehr die "Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 

Zusammenarbeit im Bauwesen (Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie)" sowie die 

"Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von 
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Bauprodukten" zur "Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im 

Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren 

Verwendung" zusammengefasst. In wesentlichen Teilen werden lediglich bereits bestehende 

Bestimmungen übernommen (zB: Gründung des OIB).  

 

3.  Darüber hinaus werden aber auch die notwendigen Anpassungen an die Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011 vorgenommen und für gewisse Fälle eine nationale Bautechnische Zulassung 

eingeführt. 

 

4. Die vorliegende Vereinbarung wurde von den Vertragspartnern unter dem Vorbehalt der 

Erfüllung der landesverfassungsrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Tagung der 

Landeshauptleutekonferenz am 3. Mai 2012 unterzeichnet.  

 

5. Die Erläuterungen zur Vereinbarung sind aus der Subbeilage 2 ersichtlich. 

 

 

II. Finanzielle Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften 

 

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die 

Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung zieht (voraussichtlich) 

weder für das Land noch für die Gemeinden (oder den Bund) nennenswerte Mehrkosten nach 

sich. 

 

 

III. Finanzielle Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger und auf Unternehmen 

 

Die in dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG enthaltenen Regelungen bringen keinerlei 

finanzielle Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen und für 

Wirtschaftstreibende im Besonderen mit sich. 

 

 

IV. Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

 

Dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG stehen - soweit ersichtlich - keine zwingenden EU-

Rechtsvorschriften (unionsrechtlichen Vorschriften) entgegen. Vielmehr dient sie gerade der 

Schaffung der Basis für österreichweit einheitliche gesetzliche Rahmenbedingungen für die 

Vollziehung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 

Vermarktung von Bauprodukten. 
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V. Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf 

Frauen und Männer 

 

Die in dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG enthaltenen Regelungen haben - soweit 

ersichtlich - weder direkt noch indirekt unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen 

Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und Männer. 

 

 

VI. Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit 

 

Die in dieser Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG enthaltenen Regelungen weisen keinerlei 

umweltpolitische Relevanz auf. 

 

 

VII. Genehmigungspflicht 

 

Da die vorliegende Vereinbarung durch Landesgesetze umzusetzen ist, bedarf sie gemäß Art. 56 

Abs. 4 Oö. L-VG der Genehmigung durch den Landtag. 

 

 

Der Bauausschuss beantragt, der Oberösterreichische Landtag möge den Abschluss der 

aus der Subbeilage 1 ersichtlichen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 

Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt 

und deren Verwendung gemäß Art. 56 Abs. 4 Oö. L-VG mit der aus der Subbeilage 2 

ersichtlichen Begründung genehmigen. 

 

2 Subbeilagen 

 

Linz, am 20. September 2012 

 

 
Frauscher Weinberger 

Obmann Berichterstatter 

 


